
 

 

GROSSER RAT 
 

 

GR.16.241-1 

VORSTOSS 

Motion Marlise Spörri, SVP, Wohlen, vom 22. November 2016 betreffend Streichung des § 7 
Abs. 2 lit. b des Hundegesetzes (HuG) 

Text: 

Der Regierungsrat wird beauftragt, das Hundegesetz im Kanton Aargau anzupassen und dem  
Grossen Rat eine Gesetzesänderung mit Streichung des § 7 Abs. 2 lit. b des Hundegesetzes (HuG) 
vorzulegen. 

Begründung: 

Eine Motion (Abschaffung obligatorischer Sachkundeausweis für Hundehalter) wurde am 19. Sep-
tember 2016 vom Nationalrat angenommen. Damit wurde das Ergebnis des Ständerates vom Juni 
2016 bestätigt. Es ist damit zu rechnen, dass das Hundegesetz (HuG) des Bundes entsprechend im 
Laufe des Jahres 2017 revidiert wird. 

Somit ist auch das Hundegesetz des Kantons Aargau in diesem Punkt zu revidieren (Streichung § 7 
Abs. 2 lit. b HuG). 

Auch im Kantonsrat des Kantons Zürich wurde ein ähnlicher Vorstoss (KR-Nr. 319/2016 Parlamenta-
rische Initiative) eingereicht. 


